
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 653/2012 der Kommission vom 17. Juli 2012 zur Einleitung einer 
Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 192/2007 des Rates zur Einführung eines endgültigen 
Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Polyethylenterephthalat mit Ursprung unter anderem in Taiwan 
(Überprüfung für einen neuen Ausführer), zur Außerkraftsetzung des Zolls auf die Einfuhren der Ware von 

einem Ausführer in diesem Land und zur zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 188 vom 18. Juli 2012) 

Seite 8, Erwägungsgrund 4, erster Satz: 

anstatt: „Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen endgültigen Antidumpingzoll, der mit 
der Verordnung (EG) Nr. 192/2007 des Rates ( 2 ) eingeführt wurde; nach dieser Verordnung gilt für die 
Einfuhren der zu überprüfenden Ware mit Ursprung in Taiwan, darunter auch die vom Antragsteller 
hergestellte Ware, ein endgültiger Antidumpingzollsatz von 143,4 %, von dem zwei ausdrücklich ge
nannte Unternehmen ausgenommen sind, für die unternehmensspezifische Zollsätze gelten.“ 

muss es heißen: „Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen endgültigen Antidumpingzoll, der mit 
der Verordnung (EG) Nr. 192/2007 des Rates ( 2 ) eingeführt wurde; nach dieser Verordnung gilt für die 
Einfuhren der zu überprüfenden Ware mit Ursprung in Taiwan, darunter auch die vom Antragsteller 
hergestellte Ware, ein endgültiger Antidumpingzollsatz von 143,4 EUR/t, von dem zwei ausdrücklich 
genannte Unternehmen ausgenommen sind, für die unternehmensspezifische Zollsätze gelten.“

DE L 272/20 Amtsblatt der Europäischen Union 6.10.2012


	Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 653/2012 der Kommission vom 17. Juli 2012 zur Einleitung einer Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 192/2007 des Rates zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Polyethylenterephthalat mit Ursprung unter anderem in Taiwan (Überprüfung für einen neuen Ausführer), zur Außerkraftsetzung des Zolls auf die Einfuhren der Ware von einem Ausführer in diesem Land und zur zollamtlichen Erfassung dieser Einfuhren (Amtsblatt der Europäischen Union L 188 vom 18. Juli 2012)

